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Betreff: 

Einrichtung eines Behindertenbeauftragten 

 

Schriftliche Frage: 
 
Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz schreibt die Einrichtung eines 
Behindertenbeauftragten vor. 
 
1. Wie ist der Stand der Vorbereitungen zur Einrichtung dieser Stelle in Heidelberg? 
 
2. Inwieweit wird der Beirat von Menschen mit Behinderungen (bmb) in diese 
Vorbereitungen eingebunden? 
 
 
Antwort: 
 
zu 1.: Die Ausschreibung für die Stelle einer/eines kommunalen Behindertenbeauftragten 
ist derzeit in Vorbereitung. Die Stelle soll -wie gesetzlich vorgeschrieben- bis spätestens 
01.01.2016 besetzt werden. 
 
zu 2.: Ein Entwurf des Ausschreibungstextes wurde dem bmb zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus wurde dem bmb eine Teilnahmemöglichkeit an den 
Vorstellungsgesprächen für eine/n Vertreter/in angeboten. 
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